
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tierhaltererklärung  
 
Gemäß der Ausnahmeregelung Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe d der Delegiertenverordnung (EU) 
2020/689 in Verbindung mit Anhang V Teil II Kapitel 2 Abschnitt 1 Nummer 7 der genannten 
Verordnung für die Verbringung von Kälbern von höchstens 90 Tagen aus einem Mitgliedstaat 
oder einem Gebiet, das unter ein Ausrottungsprogramm für eine Infektion mit BTV fällt, oder aus 
einem Mitgliedstaat oder Zone, die weder BTV-frei ist noch unter BTV fällt 
 

Name, Vorname  

Name des Betriebes  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefon  

VVVO-Nummer  

 
Hiermit bestätige Ich, dass das folgende Kalb mindestens 7 Tage vor der Blutentnahme  
(BTV 3) fachgerecht mit einem für Rinder zugelassenen Repellent behandelt wurde. 
 

Tag der Blutabnahme  

Datum Repellentienbehandlung  

Ohrmarke Kalb  

Ohrmarke Mutter  

 

 
 
____________________       ____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Tierhalters 


